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TEIL 1 - ENTWURF BEGRÜNDUNG ZUR 7. ÄNDERUNG DES FLÄCHEN-
NUTZUNGSPLANES DER STADT TORGELOW 

 
1 Rechtsgrundlagen  
 
Die Unterlagen des Entwurfes der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt  
Torgelow werden auf der Grundlage der folgenden Vorschriften erarbeitet: 
 
-  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394);  
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des  
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176);  

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes  

(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802);  

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110);  

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V 2024, 270); 
 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – 

Landesplanungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503, 613), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 
149);  

 
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 

48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist;  
 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546). 

 
 
2 Anlass der Planung  
 
2.1 Ziel und Zweck der Planung  
 

Die Bauleitpläne dienen dazu, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Sie tragen 
dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern.  
 
Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und zu entwickeln. Die städtebauliche  
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild sind baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Die 
städtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.  
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan nach § 1 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB).  
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Im Flächennutzungsplan als den vorbereitenden Teil der Bauleitplanung trifft die Gemeinde  
erste grundlegende Aussagen über ihre Vorstellungen und planerischen Absichten für die  
Nutzung des gesamten Gemeindegebiets. Die Aussagen der Gemeinde beziehen sich auf die 
bebauten und bebaubaren Flächen, aber ebenso auf die weiterhin von einer baulichen Nutzung 
frei zu haltenden Flächen. Damit dient der Flächennutzungsplan in seiner flächenhaften Aus-
weisung der Vorbereitung einer künftigen baulichen oder sonstigen Nutzung. 
 
Die Darstellungen im Flächennutzungsplan sind verbindlich für die aufstellende Gemeinde,  
andere Behörden und öffentliche Planungsträger. 
 
Bei den für die Bebauung vorgesehenen Flächen stellt der Flächennutzungsplan entsprechend 
§ 1 Abs. 1 BauGB nicht die allgemeine Art der baulichen Nutzung dar. Darüber hinausgehende 
Differenzierungen erfolgen lediglich für die geplanten Sondergebiete. Den Sondergebieten  
werden zudem Zweckbestimmungen zugewiesen. 
 
Weitere Differenzierungen sind im Bedarfsfall über die verbindliche Bauleitplanung zu regeln.  
 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem jeweiligen Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Als Ortssatzung sind die Bebauungspläne dann rechtsverbindlich. Der Flächen-
nutzungsplan wird nach der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde mit der  
Bekanntmachung wirksam.  
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wird aufgrund der Aufstellung 
der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der Stadt Torgelow 
erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow ist  
derzeit ausgewiesen als: Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten und als 
Mischgebiet.  
 
Aufgrund der stetigen Nachfrage nach Bauflächen für Wohngebäude und angesichts des  
knappen Angebots das Bauwilligen sowohl von privater als auch städtischer Seite unterbreitet 
werden kann, ist es notwendig neue Bauflächen auszuweisen. Hierfür wird der bereits bestehen-
de Bebauungsplan Nr. 35/09 „Neuordnung Wiesenstraße/ Fabrikstraße“, welcher sich im  
Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow befindet,  durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ überplant und er-
setzt, seine Festsetzungen übernommen und an entsprechenden Stellen angepasst und um zu-
sätzliche Flächen erweitert.  
 
Erweiterungsflächen sind die des Wertstoffhofes, der in Zukunft einen neuen Standort in einem 
Gewerbegebiet in Torgelow erhalten wird, aber auch private Flächen hinter den bereits bestehen-
den Grundstücken an der Wilhelmstraße. 
 
Darüber hinaus wird die Gartenpachtfläche des Gartenvereins „Schulzenkamp“ als Reserve-
fläche für die Zukunft ebenfalls miteinbezogen. Dabei handelt es sich um eine Eigentumsfläche 
der Stadt Torgelow, die an den genannten Verein verpachtet ist. Dieser Bereich wird mit Wohn-
bau- und einem urbanen Gebiet überplant. Die aktiven Vereinsmitglieder werden ihren Garten  
weiter nutzen können. Sollte es jedoch zu einem Nutzerwechsel kommen, wird die Stadt  
Torgelow keinen neuen Pachtvertrag mit einem anderen Nutzer mehr abschließen. Somit wird 
hier eine Reservefläche für die Zukunft geschaffen.  
 
Die Stadt Torgelow möchte unter Berücksichtigung der Anforderungen an Naturschutz und 
Landschaftspflege die folgenden Planungsziele erreichen: 
 
- Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO für Dauerwohnen, 
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- Schaffung von Baurecht für die Errichtung von Wohnbebauungen, 

 
- Ausweisung eines urbanen Gebietes gemäß § 6a BauNVO für zukünftige Entwicklungen und 

 
- Neustrukturierung der Erschließung. 
 
Die 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow bedarf einer  
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.  
 
Bei der Aufstellung des vorbereitenden Bauleitplanes werden insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
berücksichtigt. Die Belange, die sich aus naturschutzrechtlicher Sicht mit der Art der Änderung 
der Flächennutzung ergeben, werden in dem Teil 2 der Begründung untersucht und dargestellt.  
 
Eine Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern liegt mit  
Datum vom 12.12.2024 vor.  
 
Die Stadt Torgelow ist gemäß Ziel 3.2.4 (1) Regionales Raumentwicklungsprogramm Vor-
pommern (RREP VP) als Grundzentrum eingestuft und nimmt laut 3.2.4 (2) RREP VP unter-
schiedliche Versorgungsaufgaben für die Bevölkerung ihres Nahbereiches wahr. Die Bereit-
stellung von Wohnbauflächen gehört zu den Aufgaben eines Grundzentrums. Aufgrund der  
städtebaulichen Arrondierungssituation folgt die Lage des Plangeltungsbereiches der landes-
planerischen Zielstellung einer auf die Innenentwicklung ausgerichteten Orts- und Siedlungsent-
wicklung gemäß 4.1 (5) LEP 2016.  Das Bauleitplanverfahren ist mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar.  

 
2.2 Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
Die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wird aufgrund der 
Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der 
Stadt Torgelow erforderlich. Durch die in dem Bebauungsplan Nr. 45/2023 ausgewiesenen bau-
lichen Maßnahmen befinden sich die städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Torgelow nicht 
mehr mit den im wirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Darstellungen in Überein-
stimmung.  
 
Die Stadt Torgelow verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan.  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow hat in der öffentlichen Sitzung am 28.03.2023  
beschlossen, die 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow 
durchzuführen.  
 
Der Änderungsbereich, der im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes zu be-
arbeiten ist, liegt im Geltungsbereich des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt  
Torgelow. 
 
In den vorliegenden Vorentwurfsunterlagen werden die folgenden Änderungen vorgenommen, 
um die nachstehend aufgeführten Planungsziele zu erreichen: 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow ist der Änderungsbereich als Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten und als Mischgebiet festgesetzt. 
 
Zukünftig soll der Änderungsbereich  als Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und 
als gemischte Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 dargestellt werden. 
 
Bebauungspläne sind aus dem wirksamen Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
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Die Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow stehen nicht im  
Einklang mit den gemeindlichen Zielsetzungen, die im räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 45/2023 ausgewiesen sind. 
 
In Verbindung mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 ist es  
deshalb erforderlich, die 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes vorzunehmen. 
Die im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 festgesetzten Arten der  
Nutzung als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO und urbanes Gebiet gemäß § 6a 
BauNVO sind auch für die den Änderungsbereich im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Torgelow auszuweisen.  
 
Da die vorhandene und die geplante Nutzungsart im wirksamen Flächennutzungsplan nicht 
übereinstimmen und mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 eine 
geänderte städtebauliche Entwicklung beabsichtigt ist, wird eine Änderung des wirksamen  
Flächennutzungsplanes erforderlich. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan wird in einem separaten Bauleitplanverfahren parallel zur 
Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der 
Stadt Torgelow geändert. 

 
2.3 Angaben zum Planverfahren  
 
Die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Torgelow erfolgt im Regelver-
fahren. Folglich ist eine Umweltprüfung durchzuführen. 
 
Im Regelverfahren wird eine zweimalige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorgenommen.  
 
Ziel der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist die vollständige Ermittlung der von der  
Planung berührten Belange und der Informationen der Öffentlichkeit.  
 
Von der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow ist gemäß Aufstellungs-
beschluss der Stadt Torgelow ein Änderungsbereich betroffen. 
 
In Abstimmung mit der Stadt Torgelow, Bauamt wurde eine Scopingunterlage für die 7.  
Änderung des Flächennutzungsplanes erarbeitet.  

 
2.4 Übergeordnete Planungen  
 
2.4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
 
Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) ist eine quer-
schnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung, die für eine nach-
haltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes einsteht. Das Programm ist seit Juni 2016 mit 
seinen bindenden Leitlinien der Landesentwicklung und den Programmsätzen gültig.  
 
Die Stadt Torgelow ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern als 
Standort für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunternehmen  und als Vorbehalts-
gebiet für Tourismus ausgewiesen.  
 
Die Gewerbegroßstandorte, darunter auch das Industrie- und Gewebegebiet Borkenstraße  
Torgelow, leisten einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft des Landes, sichern Arbeitsplätze 
bzw. schaffen neue Arbeitsplätze.  
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Auch der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsbereich mit einer großen Einkommenswirkung 
und Beschäftigungseffekten im Land. Aufgrund seiner vielfältigen Wechselwirkungen mit anderen 
Wirtschaftsbereichen soll er nachhaltig weiterentwickelt werden. 

 
2.4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 
 
Bei Festlegungen zu gleichen Nutzungsansprüchen werden im Landesraumentwicklungs-
programm von Mecklenburg-Vorpommern die landesweit bedeutsamen Erfordernisse fest-
gelegt, die in den regionalen Programmen konkretisiert und ausgeformt werden. 
 
Das aufgestellte Regionale Raumentwicklungsprogramm für die Planungsregion Vorpommern 
ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des LPIG auf einen Zeithorizont von circa 10 Jahren ausgerichtet. 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist seit August 2010 gültig.  
 
Die Stadt Torgelow ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern als Grund-
zentrum eingestuft. In diesen zentralen Orten liegen Schwerpunkte für die Wohnraument-
wicklung.  
 
Torgelow ist in der Planungsregion als einer von zehn regional bzw. überregional bedeut-
samsten gewerblichen und industriellen Standorten benannt, welcher zu erhalten und zu ent-
wickeln ist. Die Stadt erfüllt mittelzentrale Funktionen, wie die Versorgung an Waren, Dienst-
leistungen und Infrastrukturangeboten (z. B. Verwaltung, ärztliche Versorgung, weiterführende 
Schulen) und damit die Bereitstellung von Arbeitsplätzen. 

 
2.5 Fachbeiträge und Gutachten 
 
2.5.1 Schalltechnische Untersuchung 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der 
Stadt Torgelow i. V. m. der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wurde 
eine schalltechnische Untersuchung mit Stand von Januar 2025 erarbeitet.  
 
In dieser schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, ob es durch die Lärmbelästigungen 
von Straßenverkehr auf der angrenzenden Wilhelmstraße und durch den Gewerbelärm, der von 
umliegenden Gewerbeeinrichtungen ausgeht, zu schädlichen Umwelteinwirkungen kommen 
kann. 
 
Das schalltechnische Gutachten kann der Anlage 1 entnommen werden.  
 
In der nachfolgenden Abbildung und in dem Bild 01 – Lageplan Immissionsorte aus der schall-
technischen Untersuchung (s. Anlage 1) sind die Immissionsort (IO-01 bis IO-10) abgebildet. 
 
Immissionen durch Straßenverkehr 
 
Für die Beurteilungszeiträume TAG und NACHT sind die Ergebnisse der Schallausbreitungsbe-
rechnung für den Straßenverkehr mehrfarbig flächendeckend als Pegelklassendarstellung – 
Bild 3 und 4 der schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 1) graphisch dargestellt.  
 
Für einzelne konkrete Immissionsorte IO-01 bis IO-10 werden die Beurteilungspegel als Einzel-
werte in der Tabelle 10 des schalltechnischen Gutachtens (s. Anlage 1) aufgeführt.  
 
Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr für den Straßenverkehr ergibt, dass die entsprechen-
den Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, in den Beurteilungszeiträumen TAG 
und NACHT an mehreren Immissionsorten überschritten werden.  
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Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen für das be-
troffene Gebiet darstellen, werden in den Beurteilungszeiträumen TAG und NACHT ebenfalls 
an mehreren Immissionsorten überschritten. Daraus ergibt sich für das Baufeld 4 des Bebau-
ungsplanes Nr. 45/2023 die Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen.  
 

 
 
Immissionen durch Gewerbelärm 
 
Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung sind für die Beurteilungszeiträume TAG und 
NACHT flächendeckend als mehrfarbige Pegelklassendarstellung – Bild 5 und 6 der schalltech-
nischen Untersuchung (s. Anlage 1) graphisch dargestellt.  
 
Für einzelne konkrete Immissionsorte IO-01 bis IO-10 wurden die rechnerischen Einzelwerte für 
die Beurteilungspegel Lr, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in der Tabelle 11 der 
schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 1) ausgeführt und mit dem entsprechenden Orien-
tierungswerten nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, bzw. den Immissionsrichtwerten nach TA 
Lärm 98 verglichen.  
 
Im Beurteilungszeitraum TAG kommt es durch den Gewerbelärm am Immissionsort IO-05 zu 
einer Überschreitung des Orientierungswertes nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.  
 
Dies tritt allerdings nur ein, wenn in den Werkstätten der Ukranenland Historische Werkstätten 
e.V. bei geöffneten Werkstatt-Toren gearbeitet wird, was durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen unterbunden werden kann.  
 
Im Beurteilungszeitraum NACHT werden die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Bei-
blatt 1, an keinem Immissionsort überschritten. 
 
Maßgebliche Außenlärmpegel 
 
In den Bildern 8 und 9 der schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 1) werden die resultie-
renden maßgeblichen Außenlärmpegel als Isophonen dargestellt.  
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In den Tabellen 12 und 13 der schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 1) werden die „resul-
tierenden maßgeblichen Außenschallpegel“ als Zahlenwerte aufgeführt.  
 
Diese können entsprechend DIN 4109-01:2018-01 zur Ermittlung des gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maßes von Außenbauteilen herangezogen werden. 
 
Aus dem Vergleich der berechneten resultierenden maßgeblichen Außenlärmpegel in der Ta-
belle 12 (Spalte 6) und Tabelle 13 (Spalte 6) der schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 1) 
geht hervor, dass sich für den Bereich der IO-01 bis IO-07 aus den Berechnungsergebnissen 
für den Tageszeitraum die höheren Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen ergeben.  
 
Lediglich an den Immissionsorten IO-08, IO-09 und IO-10 sind die höheren resultierenden 
maßgeblichen Außenlärmpegel des Nachtzeitraums heranzuziehen.  
 
Festsetzungen 
 
Im Bebauungsplan Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der Stadt Torgelow, welcher i. V. m. 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow steht, werden gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB aus städtebaulichen Gründen festgesetzt: 
 
Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm sind Schlafräume in den Gebäuden im Baufeld 4 des Be-
bauungsplanes Nr. 45/2023  an den der Straße abgewandten Gebäudeseite anzuordnen. 
 
Zum Schutz vor Gewerbelärm sind Wohnräume in den Gebäuden im südlichen Bereich des 
Baufeldes 4 an der zum Ukranenland Historische Werkstätten e.V. abgewandten Gebäudeseite 
anzuordnen. 
 
Bei der Errichtung oder der Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, „Schall-
schutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2_2028-01 „Schallschutz im 
Hochbau – Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ auszubilden. Grundlage 
hierzu sind die in der schalltechnischen Untersuchung gekennzeichneten maßgeblichen Außen-
lärmpegel. 
 
Schutzbedürftige Räume, die nur Fenster besitzen, die nachts einem Beurteilungspegel von 
über 45 dB (A) ausgesetzt sind, sind mit einer Lüftungsvorrichtung (Luftwechselrate von 20 m³ 
pro Person und Stunde) oder anderen baulichen Maßnahmen (besondere Fensterkonstruktio-
nen) zur Belüftung zu versehen.  

 
2.5.2 Geotechnischer Bericht 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung Fabrikstraße“ der Stadt 
Torgelow i. V. m. der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wurde für die 
im Plangeltungsbereich befindliche Gartenanlage ein geotechnischer Bericht nach DIN 4020 
und Eurocode 7 mit Stand von Februar 2024 erstellt. Dieser wurde der Begründung als Anlage 
2 beigefügt.  
 
Die nachstehenden Angaben zu Planungs- und Bauausführungshinweisen wurden aus dem 
geotechnischen Bericht unter Punkt 6 entnommen: 
 
Geotechnische Kategorie 
 
Das geplante Bauvorhaben wird in die geotechnische Kategorie 2 eingeordnet. 
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Erdbauhinweise und Gründungsvorschläge 
 
Unter Berücksichtigung des festgestellten Baugrundaufbaus kann für die Gründung von Ge-
bäuden eine Streifenfundament- oder auch eine Plattengründung zur Anwendung kommen. In 
der Regel sollte verbunden mit einer mindestens frostsicheren Gründungstiefe der Bauwerke  
(1 m unter GOK) eine Gründung auf den ungestört liegenden Sandschichten gegeben sein. 
Grundsätzlich ist von einer Gründung auf den humosen bzw. gestört liegenden Oberboden-
schichten abzusehen. Gegebenenfalls sind diese Erdstoffe mit dem zu erstellenden  
Gründungskörper zu durchfahren bzw. durch einen Füllsand oder auch Magerbetongemisch zu 
ersetzen. 
 
Verbunden mit einer Gründung auf den anstehenden gewachsenen Sanden sind ausgehend 
von einer mindestens mitteldichten Lagerung relativ günstige Gründungsbedingungen gegeben.  
 
Entsprechende Sande gelten als gering setzungsempfindlich und lassen verbunden mit einer 
annähernd gleichbleibenden Flächenbelastung ein analoges Setzungsverhalten erwarten.  
 
Bei einer lockeren Lagerung der Sande sind baugrundverbessende Maßnahmen mittels Nach-
verdichtung erforderlich. 
 
Da die Lagerungsdichte der anstehenden Sande nur an Hand der Bebohrbarkeit eingeschätzt 
wurde, ist mit der Erstellung von Hochbauten eine Lagerungsdichtemessung mittels einzelner 
Rammsondierungen vorzusehen.  
 
Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass sich bereits ab ca. 1 m unter GOK Grundwasser mit 
zu erwartender hoher Ergiebigkeit ausbildet. Mit der Durchführung von Erdbau- und Grün-
dungsarbeiten sind somit Wasserhaltungsmaßnahmen in Form einer offenen als auch ge-
schlossenen Wasserhaltung nicht auszuschließen bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. 
Des Weiteren ist auch ein jahreszeitlich sowie witterungsbedingter weiterer Grundwasseran-
stieg möglich. Die Einholung des höchst möglichen Grundwasserstandes beim zuständigen Amt 
(StALU) ist vorzusehen.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten ist auch einer Anhebung des Bebauungs-
bereiches um ca. 0,5 m denkbar.  
 
Es ist in jedem Fall mit organischen, gering tragfähigen Böden im Ausbaubereich zu rechnen.  
 
Empfehlungen zur Bauausführung 
 
Bei der Herstellung von Baugruben können folgende Böschungswinkel Anwendung finden: 
 

 humose Bodenschichten ca. 45 ° 

 Sand, mitteldicht ca. 45 ° 
 
Prinzipiell sind die Richtlinien der DIN 4124 zu beachten.  
 
Wirken auf die Rohrgräben bzw. Baugruben Verkehrslasten, sind diese auszusteifen.  
 
Grundsätzlich ist zu angrenzenden Bebauungen ein Abtreppungswinkel (von Böschungsfuß bis 
Gründungsunterkante angrenzender Bebauung) von ca. 30 ° nicht zu unterschreiten. Kann die-
ses nicht gewährleistet werden, ist ebenfalls eine Aussteifung dieser Grabenbereiche vorzu-
nehmen. 
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Verbunden mit einem Wiedereinbau der anstehenden Sande lassen diese abhängig vom  
Wassergehalt mäßig bis gute Verdichtungseigenschaften erwarten. Sind entsprechende Sande 
zu trocken, lassen sich diese nur schlecht verdichten. Verbunden mit einem Wassergehalt von 
ca. 8 % bis 12 % weisen entsprechende Sande günstige Verdichtungseigenschaften auf.  
 
Von einem Wiedereinbau humos durchsetzter Böden ist im Bereich von technischen Bauwer-
ken abzusehen. 

 
5.1.2 Artenschutz 
 
Vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Umweltbeobachtung wurde ein artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag im November 2024 für das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Er-
weiterung Fabrikstraße“ der Stadt Torgelow erarbeitet.  
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag kann dem Teil 2 der Begründung als Anlage 1 entnom-
men werden.  
 
Zur Anwendung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgesehen, die bei der weiteren Konfliktanalyse ent-
sprechend zu berücksichtigen sind:  
 
VM1 Bauzeitenregelung Gehölzrodungen 
 
Gehölzrodungen werden auf notwendige Maß reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durch-
geführt, d. h. im Zeitraum 01. Oktober bis 01. März, um Verletzungen und Tötungen von Brut-
vögeln zu vermeiden. Gerodete Gehölze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von fünf 
Werktagen abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten.  
 
VM2 Bauzeitenregelung Gebäudeabbruch und Besiedlungskontrolle 
 
Gebäudeabbrüche bedürfen zuvor einer Besiedlungskontrolle. Im Falle einer Besiedlung ist 
eine Bauzeitenregelung und sind ggf. Ausschlussmaßnahmen zu treffen. Um Störungen, Ver-
letzungen und Tötungen von Brutvögeln auszuschließen, werden Gebäudeabbrüche außerhalb 
der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im Zeitraum 01. Oktober bis 01. März. Unter Berück-
sichtigung des möglichen Vorkommens von Fledermäusen sind Gebäudeabbrüche innerhalb 
der Aktivitätszeit von Fledermäusen und erst nach einer Besiedlungskontrolle (z. B. Ausflug-
beobachtungen/ endoskopische Überprüfung von Quartiermöglichkeiten) durch einen Sach-
verständigen (ÖBB) durchzuführen. Empfohlen werden die Monate September/ Oktober und 
Anfang April, so dass Vorkommen von Wochenstuben und überwinternden Tieren ausge-
schlossen sind. Abbrüche können erst nach Freigaben durch einen Sachverständigen erfolgen.  
 
Gehen durch Gebäudeabbrüche geschützte Lebensstätten verloren, sind diese in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde funktional im Plangebiet oder nahen Umfeld zu ersetzen.  
 
VM3 Amphibien-/ Reptilienschutzzaun – Vergrämung, Ausschluss von Bodenbrütern 
 
Die nutzungsfreien Flächen im Plangebiet (Baufelder, Lagerplätze, Zufahrten etc.) sind durch 
wiederholtes Mähen (14tägig) frei von neuem Aufwuchs zu halten. Die erste Mahd erfolgt im 
Zeitraum November bis Ende Februar, da dann nicht mit Aktivität zu rechnen ist. Mit Hilfe der  
 
Mahd von Gras- und Krautfluren verlieren diese Flächen hinsichtlich Deckung und Nahrungs-
verfügbarkeit für Bodenbrüter, Amphibien und Reptilien ihre Attraktivität, so dass sie verlassen  
werden. Das Mahdgut muss nach dem Schnitt vollständig von der Fläche entfernt werden, um  
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keine weiteren Verstecke zu belassen, welche die gewünschte Abwanderung verzögern bzw. 
verhindern könnten.  
 
Versteckplätze (z. B. Totholzhaufen, Steinlager etc.) werden im Zeitraum März/ April oder  
August/ September möglichst von Hand beseitigt.  
 
Ein- bzw. Rückwanderungen aus den Ueckerwiesen werden durch einen Amphibien-/ Reptilien-
schutzzaun während der Bauphase vermieden. Nach Errichtung des Schutzzauns wird die 
Planfläche mehrfach durch einen Sachverständigen auf verbleibende Kleintiere abgesucht.  
 
VM4 Vermeidung von Kleintierfallen 
 
Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden im Plangebiet keine offenen 
Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Ent-
wässerungsrinnen und Sickergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von Schäch-
ten bzw. die Installation von Ausstiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/ Lochgröße 
von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphibienleiter, Amphibien-Siphon).   
 
VM5 Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen der Außenbeleuchtung 
 
Die Emissionen der Straßen-/Wegebeleuchtung und Außenbeleuchtung der Gebäude werden 
auf das notwendige Maß reduziert und es werden insekten-/fledermausfreundliche Lichtquellen 
verwendet.  
 
Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkungen bzw. 
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehung. 
Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insekten 
wirkt Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blauanteil 
einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen 
Lichtspektrum ist warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur < 3.000 Kelvin zu bevorzugen.  
 
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
 

 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzu-
lehnen, 

 Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen), 

 Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen, 

 Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendige reduzieren, 

 Unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkel-
phasen dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder), 

 Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit 
weniger Kunstlicht gewährleistet werden kann, 

 Zielgerichtetes Licht – Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck 
erfüllt, 

 Streulicht vermeiden – Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner 
Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen 
und Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundaus-
richtung von oben nach unten und  

 Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten.  
 
VM6 Vermeidung von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen 
 
Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen werden vermieden indem  
reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad  
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von maximal 15 Prozent. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht, z. B. an Balkon- und Terrassen-
brüstungen aus Glas, wird durch Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milch-
glas vermieden. Beu Neubauten sind bei mittleren und hohem Kollisionsrisiko (siehe Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glas-
scheiben - Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glas) Gläser mit getesteten und als hoch wirk-
sam bewerteten Kollisionsschutz zu verwenden. Bei Vorliegen der konkreten Ausführungspla-
nung ist eine entsprechende Risikobewertung durchzuführen, um die Erforderlichkeit dieser Maß-
nahme zu bewerten. 
 
Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betroffenen 
Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-Maßnahmen). 
 
Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Lebensstätten. Kön-
nen solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffenen Lebensstätten 
den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Besiedlungsniveau gewähr-
leisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die einschlägigen Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 
 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen): 
 
CEF1 Ersatz Brut- und/bzw. Nahrungshabitate für Vögel und Fledermäuse 
 
In der Gemarkung Torgelow, Flur 2, Flurstück 28/2 werden an einem ca. 180 m langen Wege- 
abschnitt die begleitenden Gehölze durch weitere Pflanzungen ergänzt, so dass beidseitig in  
Abschnitte eine insgesamt 100 m lange zweireihige Hecke mit einzelnen Überhältern aus ein-
heimischen und standorttypischen Gehölzen entsteht. 
 
Gutachterliches Fazit: 
 
Als gutachterliches Fazit wird festgestellt, dass bei Beachtung der aufgezeigten Vermeidungs- 
und CEF-Maßnahmen dem Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz begegnet werden kann. Das Vorhaben ist somit nach den Maßgaben des 
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz zulässig. 

 
2.6 Planungsunterlagen 
 

Die Darstellung der 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes erfolgt auf der Grund-
lage des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow. Die Änderung der Art der bau-
lichen Nutzungen wird in der Stadt Torgelow vorgenommen.  
 
 
3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Größe 
 

Die Stadt Torgelow  liegt im Osten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald. Die Stadt liegt an der unteren Uecker im Gebiet der Ueckermünder 
Heide zwischen den Städten Pasewalk und Ueckermünde. 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im südwestlichen Teil der Stadt Torgelow. 
 
Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow umfasst 
folgende Flurstücke: 
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 Gemarkung Torgelow 
 Flur  2 
  
 Flurstücke 106 (tw.), 107 (tw.), 108 (tw.), 109 (tw.), 110 (tw.), 111 (tw.), 112 (tw.), 
   113/3, 113/4, 114/3 (tw.), 114/5, 114/6, 114/7 und 115/12 (tw.); 
 
 Flur  9 
 Flurstücke 29/7, 29/9 (tw.), 36/11 (tw.), 45/10, 45/12, 45/13, 45/14, 45/15, 46/1 (tw.), 

  46/2, 47/1(tw.), 48 (tw.), 50 (tw.), 51 (tw.), 74 (tw.), 75/1, 75/6, 75/7, 75/8, 
  75/10, 75/12, 75/17 (tw.) und 77/1; 

 
 Flur   10 
 Flurstücke 54/1 (tw.), 57/1 (tw.) , 58/1 (tw.), 59/1 (tw.) und 65/2 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Größe von circa 44.440 m² (4,3 ha). 
 
Im Norden wird der Plangeltungsbereich durch die Wilhelmstraße und anliegende Wohnbe-
bauungen, im Osten durch Wohnbebauungen der Fabrikstraße und Wiesenstraße, im Süden 
durch die Ueckerwiesen und im Westen durch Grundstücke der Wilhelmstraße begrenzt. 
 
 
4 Planinhalte 
 

4.1 Nutzungen 
 
Die im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow dargestellten Nutzungen der Flächen 
bleiben bis auf den angegebenen Geltungsbereich des Änderungsbereiches der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen. 
 
Die räumlichen Geltungsbereiche des Plangebietes, in dem die Art der Bodennutzung geändert 
wird, sind sowohl im Übersichtsplan als auch in der Planzeichnung ausgewiesen.  
 
Ziel ist es, den Bereich innerhalb des Gemeindegebietes, für die sich eine andere Entwicklung in 
der Art der Flächennutzung ergeben hat, an die geänderten Nutzungsbedürfnisse anzupassen. 
Die vorhandenen Bodennutzungen werden in Übereinstimmung mit dem städtebaulichen  
Entwicklungsziel gebracht. In dem genannten Teilgebiet ist deshalb die Art der Darstellung der 
Flächennutzung zu ändern. 
 
Der Änderungsbereich ist derzeit als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten und 
als Mischgebiet ausgewiesen. Geplant ist eine überwiegende Ausweisung als Wohnbaufläche 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und für einen kleineren Teil eine gemischte Baufläche gemäß  
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO.  
 
Aufgrund der stetigen Nachfrage nach Bauflächen für Wohngebäude und angesichts des  
knappen Angebots das Bauwilligen sowohl von privater als auch städtischer Seite unterbreitet 
werden kann, ist es notwendig neue Bauflächen auszuweisen.  
 
Hierfür wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45/2023 „Erweiterung  
Fabrikstraße“ der Stadt Torgelow der bereits bestehende Bebauungsplan Nr. 35/09 „Neuordnung 
Wiesenstraße/ Fabrikstraße“ überplant, seine Festsetzungen werden übernommen und an  
entsprechenden Stellen angepasst und um zusätzliche Flächen erweitert.  
 
Erweiterungsflächen sind die des Wertstoffhofes, der in Zukunft einen neuen Standort in einem 
Gewerbegebiet in Torgelow erhalten wird, aber auch private Flächen hinter den bereits  
bestehenden Grundstücken an der Wilhelmstraße.  
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Darüber hinaus wird die die Gartenpachtfläche des Gartenvereins „Schulzenkamp“ als Reserve-
fläche für die Zukunft ebenfalls miteinbezogen. Dabei handelt es sich um eine Eigentumsfläche 
der Stadt Torgelow, die an den genannten Verein verpachtet ist.  
 
Dieser Bereich wird mit einem urbanen Gebiet und einer Wohnbaufläche überplant. Die aktiven  
Vereinsmitglieder werden ihren Garten weiter nutzen können. Sollte es jedoch zu einem Nutzer-
wechsel kommen, wird die Stadt Torgelow keinen neuen Pachtvertrag mit einem anderen Nutzer 
mehr abschließen. Somit wird hier eine Reservefläche für die Zukunft geschaffen.  
 
Durch die 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wird die 
städtebauliche Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes an die geplante Art der Flächen-
nutzung angepasst. 

 
4.2 Planungskonzept  
 
In der 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wird der  
Änderungsbereich dargestellt und gekennzeichnet.  
 
Die Darstellungen der weiteren Flächennutzungen und die Angaben des wirksamen Flächen-
nutzungsplanes sind weiterhin gültig und bleiben von der 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes unberührt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauer-
kleingärten und als Mischgebiet dargestellt. Die vorhandene Art der Bodennutzung wird ge-
ändert.  
 
In dem Änderungsbereich werden entsprechend den vorgesehenen Nutzungen Wohnbau-
flächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und eine gemischte Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BauNVO festgesetzt.  
 
Die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes stehen dabei im  
Mittelpunkt des Vorhabens.  
 
Mit der 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow werden die 
Durchsetzung der städtebaulichen Ordnung und die Schaffung von Voraussetzungen für eine 
gezielte städtebauliche Entwicklung in der Stadt Torgelow gewährleistet.  
 
Die Art der baulichen Nutzung wird in dem Änderungsbereich der 7. Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow den vorhandenen Bedarfsansprüchen angepasst.  
 
Eine Untersuchung der Umweltbelange erfolgt in dem Teil 2 der Begründung. 

 
4.3 Flächenbilanz 
 
Im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Torgelow wird die folgende 
Änderung in der Art der Flächennutzung vorgenommen:  
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt  
Torgelow umfasst eine Fläche von 44.400 m². 
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Art der Flächennutzung 

vorhandene  
Flächennutzung in m² 

 

geplante  
Flächennutzung in m² 

Fläche für die Landwirtschaft 
 

2.315  1.375 

Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Dauerkleingärten 

5.935  

Urbanes Gebiet 
 

31.165 12.560   

Wohnbauflächen 
 

  3.700 26.270 

Grünfläche 
 

   2.910 

Straßenverkehrsfläche   1.285 
 

  1.285 

 
4.4 Sonstige Angaben 

 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow ist weiterhin gültig. Die vorliegende  
7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes bezieht sich auf den ausgewiesenen 
Planbereich.  
 
Im Rahmen des durchzuführenden Planverfahrens werden hervorgebrachte Hinweise und  
Anregungen zu gegebener Zeit in die Begründung aufgenommen.  
 
■ Belange des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
 
Im Plangeltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Für weitere Planungen und Vorhaben sind 
die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte zu beachten.  
 
Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.  
 
■ Belange der Deutschen Telekom Technik GmbH 
 
Im Plangeltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG. 
 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind in allen Straßen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet  
bleiben.  
 
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom ist zu beachten.  
 
■ Belange der Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH 
 
In dem Plangeltungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH/ 
Vodafone Deutschland GmbH.  
 
■ Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz 
 
Kampfmittel 
Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu  
einer Kampfmittelbelastung im Plangeltungsbereich vorhanden. 
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Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitionsbergungs-
dienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten ein-
zustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung über den Not-
ruf der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu  
erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlichen Ord-
nungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen. 
 
Hochwassergefährdung 
Für den angrenzenden Bereich des Plangeltungsbereiches liegen Informationen zur Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen Hochwasserge-
fahren- und –risikokarte, potentielle Überflutungsflächen und Risikogebiete des Landesamtes 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vor.  
 
Sonstige Risiken oder Gefahren 
Sonstige Risiken oder Gefahren sind zurzeit nicht bekannt.  
 
■ Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Altlasten/ Boden-
schutz/ Abfallwirtschaft 
 
Hinweis Bodenschutz 
Das Flurstück 75/7, Flur 9, Gemarkung Torgelow, wird als Altlastverdachtsfläche aufgrund der 
früheren Nutzung (ehemalige Gießerei) im Altlastenkataster des Landkreises Vorpommern-
Greifswald geführt.  
 
■ Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Wasserwirtschaft 
 
Auflagen: 

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich 
unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser er-
schlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.  
 

2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständi-
gen Trink- und Abwasserzweckverband/ den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungs-
führung ist mit dem Verband abzustimmen.  
 

3. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grund-
wasserabsenkung) erforderlich sein, so stellet dies nach § 9 WHG eine Gewässerbe-
nutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrecht-
lichen Erlaubnis.  
 

4. Eine Einleitung von Niederschlagswasser des geplante Bauvorhabens in ein Gewässer 
stellt nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Die Benutzung eines Gewässers be-
darf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde. 
 

5. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserent-
nahme) in den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.   
 

6. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Ent-
wässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle 
wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten  
trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.  
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Hinweise: 

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu ver-
meiden und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.  
 

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einge-
leitet werden.  
 

3. Nach § 46 (2) WHG bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser 
durch schadlose Versickerung keiner Erlaubnis. Anfallendes unbelastetes Nieder-
schlagswasser kann daher erlaubnisfrei über eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 
1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstück ver-
sickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante 
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 
 

4. Nach § 38 (3) WHG sind Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite einzuhalten. Der Ge-
wässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante  
(z. B. Gräben) ab der Böschungsoberkante. Die Gewässerrandstreifen sind frei von  
jeglicher Bebauung zu halten. Ferner dürfen keine Zäune errichtet werden.  
 

5. Auf dem Flurstück 106, Flur 2, Gemarkung Torgelow, verläuft das Gewässer II. Ord-
nung: 30:21.01.01.  

 
■ Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Team Denkmalschutz 
 
Baudenkmalschutz 
In dem Plangeltungsbereich sind derzeit keine Baudenkmale der Denkmalliste des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald bekannt.  
 
Bodendenkmalschutz 
In dem Plangeltungsbereich sind derzeit keine Bodendenkmale der Denkmalliste des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald bekannt.  
 
Hinweise 
Werden bei den Erdarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von 
denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 DSchG M-V ein öffentliches 
Interesse besteht, z. B. archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, ist gemäß  
§ 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Anzeigepflicht besteht 
für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, die den 
Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 
Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann im Benehmen 
mit dem zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die 
sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.  
 
■ Belange des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
 
Belange der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
Die WRRL stellt den Mitgliedsstaaten das Ziel, innerhalb realisierbarer Zeiträume einen „guten 
Zustand“ der Gewässer herzustellen. Gemäß dieser Richtlinie und den in der Folge erlassenen 
Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes M-V hatte die Wasserwirtschaftsverwaltung 
des Landes bis Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme zur Erreichung 
der Umweltziele in den Gewässern Mecklenburg-Vorpommern aufzustellen. Mit Veröffent-
lichung im Amtlichen Anzeiger Nr. 54/2021 vom 20.12.2021 (AmtsBl. M-V/AAZ. 2021 S. 641) 
wurden die das Land M-V betreffenden Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für  
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die Flussgebietseinheiten (FGE) Elbe, Oder, Schlei/Trave und Warnow/Peene zur Umsetzung 
der WRRL aktualisiert und für behördenverbindlich erklärt.  
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich in der FGW Oder im WRRL-Planungsgebiet Stettiner 
Haff und hier im Bearbeitungsgebiet der Bewirtschaftungsvorplanung Uecker. Südöstlich des 
Plangeltungsbereiches verläuft die WRRL-berichtspflichtige Uecker mit ihrem Gewässerent-
wicklungskorridor. Für diesen als erheblich verändert eingestuften Gewässerabschnitt der 
Uecker (Oberflächenwasserkörper UECK-0400) wurde nach § 27 WHG als Bewirtschaftungsziel 
das „gute ökologische Potenzial/guter chemischer Zustand“ ausgewiesen. Aufgrund erheblicher 
struktureller Defizite und einer mäßigen biologischen Ausstattung erreicht dieser Wasserkörper 
derzeit nur das „mäßige ökologische Potenzial“.  
 
Zur Erreichung der WRRL-Zielsetzungen ist im Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 
der FGE Oder als Maßnahme u. a. die Erstellung eines Gewässerentwicklungs- und Pflege-
plans (GEPP) für den Bereich der Uecker von Torgelow-Ukranenland bis Torgelow-
Eisenbahnbrücke festgeschrieben worden. Im Auftrag des StALU VP erfolgt derzeit die GEPP-
Erarbeitung.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich unmittelbar südlich des Plangebietes der Geltungsbe-
reich des Hochwasserrisikogebietes „Uecker“ (Code: DEMV_RG_968_UECK) erstreckt. Mit 
Verordnung vom 17.06.2018 (ÜSGUeckerVO M-V, GVOBI. M-V 2018, S. 249) wurden inner-
halb des Risikogebietes „Uecker“ die Überschwemmungsgebiete festgesetzt.  
 
Hinsichtlich einer möglichen Ableitung des im Plangeltungsbereich anfallenden Niederschlags-
wasser entweder über das umliegende Grabensystem oder über die Kanalisation in die Uecker 
wird vorsorglich auf die Artikel 1 und 4 der EG-WRRL hingewiesen, die jede nachteilige  
Änderung des Zustandes eines Oberflächengewässers (Verschlechterungsverbot) untersagen, 
wobei alle Oberflächengewässer zu schützen, zu verbessern und zu sanieren sind, mit dem 
Ziel, einen guten Zustand der Oberflächengewässer (Zielerreichungsgebot) zu erreichen. 
 
Sollte eine Einleitung erfolgen, sind zur Reduzierung der punktuellen Stoffeinträge/Belastungen 
alle Minderungspotenziale bereits an der „Quelle“ zur Senkung der Stoffeinträge auszu-
schöpfen.  
 
In diesem Zusammenhang wird empfohlen, für die Bewertung der stofflichen Belastung  des 
Niederschlagswassers im Plangeltungsbereich und der Notwendigkeit, diese vor Einleitung in 
die Vorflut zu behandeln, als auch für die Ermittlung erforderlicher Maßnahmen und Wirksam-
keiten zum Stoffrückhalt die Regelungen der DWA-/ BWK-Arbeitsblätter A-102-1/ BWK-A-3-1,  
DWA-A-102-2/ BWK-A-3-2 und DWA-/ BWK-Merkblätter M-102-3/ BWK-M-3-3, DWA-M-102-4/ 
BWK-M-3-4 und DWA-M-102-5/ BWK-M-3-5 zu beachten.  
 
Hinweise Gewässerkundlicher Landesdienst: 
Beim StALU VP – verantwortlich für den gewässerkundlichen Mess- und Beobachtungsdienst 
des Landes M-V im Bereich der Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald – 
können Daten aus der regulären mengen- und gütemäßigen Überwachung von Fließgewässern 
sowie Einzugsgebietsgrößen für die hochwasserangepasste Planung und Bauausführung er-
fragt werden.  
 
■ Belange der E.DIS Netz GmbH 
 
Im Plangeltungsbereich befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH.  
 
Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich  (Nieder- und Mittelspannung 2 m, Hochspannung 6 m) 
von Verteilungsanlagen ist der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe durch Graben von  
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Suchschlitzen in Handschachtung oder in leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z. B. der Ein-
satz eines Saugbaggers, festzustellen. 
 
Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des 
Netzbetreibers aufzunehmen.  
 
Die Informationen zu „Örtliche Einweisung/Ansprechpartner“, die „Besonderen Hinweise“, das 
„Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln 
sind besonders zu beachten.  
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung: 
 
 Standort Torgelow 
 Borkenstraße 2 
 17358 Torgelow 
 E-Mail: EDI-Betrieb_Torgelow@e-dis.de 
 
 Stromversorgungsanlagen: +49 3976 2807-3512 
 Gasversorgungsanlagen: +49 3976 2807-3477 
 Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000 
 Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321 
 (wenn nicht erreichbar, folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333) 
 
Vor dem Beginn der Arbeiten muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt 
werden, falls irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die  
Arbeiten nicht umgehend ausgeführt werden. Bestandspläne bzw. Kopien dieser müssen bei 
der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen. 
 
Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, wird ein rechtzeitiger Antrag  
erbittet, aus welchem  die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grundlage wird dem Antrag-
steller ein Angebot für die Umverlegung der Anlagen der E.DIS Netz GmbH unterbreitet. Im 
Rahmen vorhabenkonkreter Planungen wird eine Rücksprache mit der E.DIS Netz GmbH als 
erforderlich angesehen. Die Planunterlagen der E.DIS Netz GmbH mit den eingetragenen 
Strom-/Gas-/Fernmeldeleitungs- und Anlagenbestand dienen als Information und nicht als 
Grundlage zum Durchführen von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben ist sich mindestens 14 
Tage vor Baubeginn mit der E.DIS Netz GmbH in Verbindung zu setzen. Die erforderlichen  
Unterlagen zum Anlagenbestand werden daraufhin übersandt. Bei Erneuerungs- und Er-
weiterungsmaßnahmen im Niederspannungsnetz werden innerhalb geschlossener Bebauungen 
grundsätzlich Kabel verlegt. Dabei ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nicht davon auszu- 
gehen, dass auch vorhandene Ortsnetze in Freileitungsbauweise generell verkabelt werden. 
Der Ausbau des Mittelspannungsnetzes erfolgt ebenfalls grundsätzlich in Kabelbauweise. Für 
den Anschluss von Neukunden werden die Nieder- und Mittelspannungsnetze entsprechend 
der angemeldeten Leistung und der jeweils geforderten Versorgungssicherheit ausgebaut bzw. 
erweitert und ggf. neue Transformatorenstationen errichtet. Vorzugsweise werden dafür vor-
handene bzw. im öffentlichen Bauraum befindliche Leitungstrassen genutzt und Möglichkeiten 
der koordinierten Leitungsverlegung mit anderen Versorgungsleistungen geprüft. Für neu zu 
errichtende Transformatorenstationen werden grundsätzlich Grundstücke, die sich im Eigentum 
der Gemeinde befinden, genutzt. Bei zukünftigen Planungen sind die vorhandenen Leitungs-
trassen und Stationsstandorte zu berücksichtigen und zu sichern. Eine Bestandsplanauskunft 
stellt keine Einspeisegenehmigung bzw. Netzanschlussaussage dar. Der Verknüpfungspunkt 
gemäß EEG wird durch die zuständige Fachabteilung der E.DIS Netz GmbH im Rahmen der 
netztechnischen Bewertung benannt. Die allgemeinen Hinweise zu Arbeiten in der Nähe und 
zum Schutz von Versorgungsanlagen sind zu beachten („Merkblatt zum Schutz von Ver-
teilungsanlagen“).  
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